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RS OGH 1978/5/30 5Ob687/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1978

Norm

ABGB §1395

ABGB §1397

Rechtssatz

Aus der bei entgeltlicher Abtretung bestehenden Gewährleistunsp2icht ergibt sich, daß für den Fall, daß nach erfolgter

Abtretung die auf Tilgung dieser Forderung gerichtete Zahlung dem Altgläubiger zukommt, dieser verp2ichtet ist, das

Empfangene auch dem Neugläubiger auszufolgen.
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